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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Candor Antik No.21 NB
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
Candorchemie GmbH
Chemietechnik
Prinz-Regent-Straße 48
44795 Bochum
Telefon: 0234-97705-0
Telefax: 0234-73832
E-Mail: www.candorchemie.de
Webseite: info@candorchemie.de

1.4. Notrufnummer
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Akute Toxizität (oral)  (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1A)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung 
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Akute Toxizität (inhalativ) 
(Acute Tox. 4)

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Acute 1)

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 2)

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

GHS08
Gesundheitsgefahr

GHS09
Umwelt

Signalwort: Gefahr
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Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU): -
2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:
Produktidentifikatoren Stoffname

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Konzen-
tration

CAS-Nr.: 7697-37-2
EG-Nr.: 231-714-2

Salpetersäure
Skin Corr. 1A, Ox. Liq. 3

   Gefahr  H272-H314

6 – 10
Gew-%

CAS-Nr.: 7446-08-4
EG-Nr.: 231-194-7

Selendioxid
Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

    Gefahr  H301-H301 + H311 + H331-H373-H410

6 – 10
Gew-%

CAS-Nr.: 7664-38-2
EG-Nr.: 231-633-2

Phosphorsäure
Skin Corr. 1B

  Gefahr  H314

6 – 10
Gew-%

CAS-Nr.: 7758-98-7
EG-Nr.: 231-847-6

Kupfersulfat
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chron
ic 1

   Achtung  H302-H315-H319-H410

6 – 10
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung
ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen
nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Sprühnebeln sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Produkt nicht auf der Haut trocknen lassen.
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen
mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort ärztlichen Rat
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
Hilfe hinzuziehen.
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Nach Augenkontakt:
Unverletztes Auge schützen.
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser
spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort Mund ausspülen und reichlich
Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Keine direkte Atemspende durch den Ersthelfer.

4.2. Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschädigung/-reizung

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wasser

Schaum Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Stickoxide (NOx)
Selenoxide Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusätzliche Hinweise
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.
Für ausreichende Lüftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausrüstung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
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6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden
benachrichtigen.
Sicherstellen, dass alle Abwässer aufgefangen und einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt
werden.
Sicherstellen, dass Abfälle aufgenommen und sicher gelagert werden.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Für Reinigung:
Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.
Mit viel Wasser verdünnen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Brandschutzmaßnahmen:
Dieses Produkt ist nicht brennbar. Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Kühl aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Alkoholen oder Basen lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte
Grenzwerttyp
(Herkunfts-
land)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

TRGS 900 (DE) Salpetersäure
CAS-Nr.: 7697-37-2

② 1 ppm (2,6 mg/m³)

IOELV (EU) Salpetersäure
CAS-Nr.: 7697-37-2

② 1 ppm (2,6 mg/m³)

TRGS 900 (DE) Phosphorsäure
CAS-Nr.: 7664-38-2

① 2 mg/m³
② 4 mg/m³
⑤ (einatembare Fraktion)

IOELV (EU) Phosphorsäure
CAS-Nr.: 7664-38-2

① 1 mg/m³
② 2 mg/m³

DFG (DE) Kupfersulfat
CAS-Nr.: 7758-98-7

① 0,01 mg/m³
② 0,02 mg/m³
⑤ (alveolengängige Fraktion)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Keine Daten verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Dicht schließende Schutzbrille. Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz:
Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.
Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.
In unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches muss folgendes vorhanden sein:
Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen
Augenbrausen bereitgestellt und ihr Standort auffällig gekennzeichnet werden
Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren.
Handschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.
PVA (Polyvinylalkohol)
PVC (Polyvinylchlorid)
\P:08-EC-02.01.01.02.02.4000\
Butylkautschuk Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374 Geeignetes Material:
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor
dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften
des Materials sind zu berücksichtigen.

Atemschutz:
Staub nicht einatmen. Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder
unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
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Sonstige Schutzmaßnahmen:
Körperschutz: Körperschutz:
Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe
Laborkittel
Labormantel.
Schürze
Cremes sind kein Ersatz für Körperschutz.
Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung)
erforderlich.
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

8.3. Zusätzliche Hinweise
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: flüssig Farbe: blau
Geruch: geruchslos

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
Methode Bemerkung

pH-Wert 1,5 20 °C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt von 'n.a.' bis ''
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich 100 °C Druck: 1014 mbar
Zersetzungstemperatur (°C): nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar von 'n.a.' bis ''
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zündtemperatur in °C nicht bestimmt von 'n.a.' bis ''
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

nicht bestimmt von 'na.a' bis ''

Dampfdruck nicht bestimmt von 'n.b.' bis ''
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1,08 – 1,1 g/cm³ 20 °C
Schüttdichte nicht bestimmt von 'n.a.' bis ''
Wasserlöslichkeit (g/L) 1 – 100 % 20 °C
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt von 'n.a.' bis ''

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt von 'n.b.' bis ''
Viskosität, kinematisch nicht bestimmt 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilität
Keine Daten verfügbar
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt
werden können.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Nicht zusammen mit Alkoholen und Basen lagern.

10.5. Unverträgliche Materialien
Basen und Alkohole

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx)
Selenoxide Bei Brand: Gase/Dämpfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
7697-37-2 Salpetersäure LC50 inhalativ: 180 mg/l 2 d (Ratte)

LD50 oral: 430 mg/kg (Mensch)
7446-08-4 Selendioxid LD50 oral: 68,1 mg/kg (Ratte)
7664-38-2 Phosphorsäure LD50 oral: 1.530 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: 2.740 mg/kg (Kaninchen)
7758-98-7 Kupfersulfat LD50 oral: 300 mg/kg (Ratte)

LD50 dermal: 2.000 mg/kg (Ratte)

Akute orale Toxizität:
Giftig bei Verschlucken.

Akute inhalative Toxizität:
Giftig bei Einatmen.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
nicht bestimmt Die Einstufungskriterien für diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.

Augenschädigung/-reizung:
Die Einstufungskriterien für diese Gefahrenklasse entsprechen nicht der Definition.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
nicht bestimmt

Karzinogenität:
nicht bestimmt

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Zusätzliche Angaben:
Spezifische Symptome im Tierversuch: nicht bestimmt
Toxizität nach wiederholter Aufnahme (subakut, subchronisch, chronisch): nicht bestimmt
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
7446-08-4 Selendioxid LC50: 2,65 – 36,6 mg/l 4 d (Fisch)

LC50: 3,61 – 46 mg/l 2 d (Krustentiere)
EC50: 0,1 – 7,2 mg/l 3 d (Algen)

7664-38-2 Phosphorsäure EC50: >100 mg/l 2 d (Daphnia magna)
EC50: >100 mg/l 3 d (Algen)
EC50: 98 – 106 mg/l 4 d (Lepomis macrochirus)

7758-98-7 Kupfersulfat LC50: 0,000057 – 2.500 mg/l 4 d (Fisch)
LC50: 0,00001 – 589 mg/l 2 d (Krustentiere)
EC50: 0,0014 – 384 mg/l 2 d (Krustentiere)
EC50: 0,1 – 1,21 mg/l 3 d (Algen)
EC50: 0,02 – 7,9 mg/l 4 d (Algen)
LC50: 0,03 – 43,1 mg/l 4 d (Fisch)
LC50: 0,01 – 0,15 mg/l 2 d (Krustentiere)
EC50: 0,18 – 0,18 mg/l 2 d (Krustentiere)
EC50: 0,02 – 0,02 mg/l 3 d (Algen)

Aquatische Toxizität:
nicht bestimmt Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Terrestrische Toxizität:
nicht bestimmt

Verhalten in Kläranlagen:
nicht bestimmt

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Stoffname Biologischer Abb

au
Bemerkung

7664-38-2 Phosphorsäure nicht bestimmt Bioakkumulationspotenzial:
Bei Berührung mit den
Augen gründlich mit Wasser
abspülen. Bei Berührung
mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser.
Beschmutzte, getränkte
Kleidung sofort ausziehen
und sicher entfernen.
Produkt selbst brennt
nicht; Löschmaßnahmen
auf Umgebungsbrand
abstimmen.

7758-98-7 Kupfersulfat —

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
7697-37-2 Salpetersäure —
7664-38-2 Phosphorsäure —
7758-98-7 Kupfersulfat —

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): nicht bestimmt
AOX: nicht bestimmt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Vollständig entleerte
Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

13.2. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.1. UN-Nr.
3264 3264 3264 3264

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Selensäure, Phosphorsä
ure, Salpetersäure

ÄTZENDER SAURER AN
ORGANISCHER FLÜSSIG
ER STOFF, N.A.G.

selenic acid, phosphoric
acid, nitric acid

selenic acid, phosphoric
acid, nitric acid

14.3. Transportgefahrenklassen

8 8 8 8

14.4. Verpackungsgruppe
II II II

14.5. Umweltgefahren
nicht bestimmt nicht bestimmt Nein nicht bestimmt
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Landtransport (ADR/
RID)

Binnenschiffs-
transport (ADN)

Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-
TI / IATA-DGR)

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Gefahr-Nr. (Kemler-
zahl): 80
Klassifizierungscode:
-
Bemerkung: Klassifizie
rungscode: C1
Bemerkung: Ätzender
saurer anorganischer fl
üssiger Stoff, n.a.g.

Klassifizierungscode:
-

Bemerkung: Bemer-
kung: corrosive liquid,
acidic, inorganic, n.o.s.
EmS-Nr.: F-A, S-B

Bemerkung: Bemer-
kung: corrosive liquid,
acidic, inorganic, n.o.s.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Störfallverordnung
Bemerkung:
Nr. 9b

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Klasse 1:
II

Wassergefährdungsklasse (WGK)
WGK:
2 - deutlich wassergefährdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfügbar

15.3. Zusätzliche Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Akute Toxizität (oral)  (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1A)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung 
(Eye Dam. 1)

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

Akute Toxizität (inhalativ) 
(Acute Tox. 4)

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei
wiederholter Exposition  (STOT RE 2)

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer
oder wiederholter Exposition.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Acute 1)

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Gewässergefährdend 
(Aquatic Chronic 2)

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.


